
 
 

Versetzungsbestimmungen Jgst. 6 

 

Versetzungsbestimmungen für die Sekundarstufe I des Gymnasiums 
 

Eine Schülerin oder ein Schüler wird versetzt, wenn die Leistungen in allen Fächern und 

Lernbereichen ausreichend oder besser sind (§ 21 Abs. 1 Buchst. a APO-S I). 

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die Klassen 7 bis 9 und in die 

Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt, wenn die Leistungen 

a) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdsprache 

mangelhaft sind und die mangelhafte  Leistung durch eine mindestens befriedigende  

Leistung in einem anderen Fach dieser Fächergruppe  ausgeglichen wird oder 

b) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind oder 

c) zwar in zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem Fach mangelhaft 

sind, aber dies durch eine mindestens befriedigende  Leistung in einem Fach ausgeglichen 

wird (§ 26 Abs. 1 APO-S I). 
 

 

In Kürze: Fächergruppe I: Deutsch, Mathematik, 1. Fremdsprache, 2. Fremdsprache 

 Fächergruppe II: übrige Fächer 

 
 

 

Ein Schüler wird versetzt bei ausreichenden oder besseren Leistungen in allen 

Fächern/Lernbereichen. 

Ein Schüler wird auch versetzt bei 

- 1 x 5 in Fächergruppe I mit Ausgleich ( = 1 x 3 in einem anderen Fach dieser 

Fächergruppe) 

- 1 x 5 oder 1 x 6 in Fächergruppe II 

- 2 x 5 oder 1 x 5 und 1 x 6 in Fächergruppe II mit Ausgleich ( = 1  x 3 in einem Fach) 

 
 

 

Ein Schüler wird nicht versetzt bei 

- 1 x 6 in Fächergruppe I 

- 1 x 5 in Fächergruppe I ohne Ausgleich ( = 1 x 3 in einem anderen Fach dieser 

Fächergruppe) 

- 2 x 5 in Fächergruppe I 

- 1 x 5 in Fächergruppe I und 1 x 5 oder 1 x 6 in Fächergruppe II 

- 2 x 5 in Fächergruppe II ohne Ausgleich ( = 1 x 3 in einem Fach) 

- 1 x 5 und 1 x 6 in Fächergruppe II ohne Ausgleich ( = 1 x 3 in einem Fach) 

- 2  x 6 in Fächergruppe II 

- 3 x 5 in Fächergruppe II 

 

 

Achtung: Ein Schulformwechsel (z. B. zur Realschule) ist nur bis zum 

erstmaligen Beginn der Klasse 9 möglich!  
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Versetzung in die Klassen 7 bis 9 des Gymnasiums und 

in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
 

Fächergruppe I: 

Deutsch, 

Mathematik, 

1. Fremdsprache, 

2. Fremdsprache 

übrige Fächer Versetzungs- 

entscheidung 
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 steht für eine ausreichende oder bessere Note. 

 

  

 


